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Erfassung Besoldungsmeldung 
Angepasste Informationen per Rechnungsjahr 2021 
avfin/10.5.22 
 
Mit AV-Info 08 vom 30. März 2022 wurde im Sinne einer Aufwandreduzierung über 
kurzfristig realisierbare Neuerungen der aktuellen Besoldungsmeldung informiert. Konk-
ret sollte die Besoldung von Unterrichtsassistenzen, Funktionsentlastungen sowie kurze 
interne Stellvertretungseinsätze von bereits angestelltem Lehrpersonal nicht mehr ge-
meldet werden. 
Diese Änderungen sollten primär die Besoldungsmeldung vereinfachen und die Schul-
gemeinden in der Erfassung entlasten. Zudem deckten sich diese Voraussetzungen 
auch mit dem Informationsbedarf des BfS. Im Gegenzug haben die Anpassungen je-
doch einen entsprechenden Informationsverlust bezüglich der für diese Tätigkeiten ge-
leisteten Pensen zur Folge und wären in EdIS-SVS nicht mehr enthalten. 
Vom VTGS wird nun dieser Informationsverlust aufgrund des Wegfalls der Erfassung 
von Funktionsentlastungen und kurzen internen Stellvertretungseinsätzen als nicht ver-
tretbar bzw. zu hoch eingeschätzt. Nach AV-interner Einschätzung wurden die getroffe-
nen Massnahmen neu beurteilt mit dem Ergebnis, auf zwei der drei Anpassungen zu 
verzichten.  
 

1 Änderungen / Neuerungen 
 
Unterrichtsassistenzen » nicht melden 

Sowohl die Anstellung als auch die Besoldung von Unterrichtsassistenzen sind wie in 
der AV-Info kommuniziert nicht mehr zu melden. Dies gilt nur für eigentliche Unter-
richtsassistenzen. Team-Teaching gilt beispielsweise als Halbklassenunterricht und 
damit als Regelunterricht. Entsprechend sind diese Lektionen regulär zu melden.  
Damit in EdIS-SVS aktuell vorhandene Anstellungseinträge von Unterrichtsassisten-
zen per 31.12.20 beendet werden können, bitten wir Sie, in der Besoldungsmeldung 
bei den entsprechenden Datensätzen in der Bemerkung zu vermerken, dass es sich 
hierbei um eine Unterrichtsassistenz handelt.  
Diese Änderung hat zur Folge, dass die Anstellungen von Unterrichtsassistenzen in 
EdIS-SVS nicht mehr für die DAG-Berechnung berücksichtigt werden. Zudem wer-
den für diese auch keine Pensen mehr geführt. 
Übrige Stütz- und Förderfachpersonen müssen weiterhin gemeldet werden.  
 
Sollte eine bereits angestellte Lehrperson zusätzlich Lektionen als Unterrichtsassis-
tenz erteilen, können diese Lektionen als Funktionsentlastung erfasst werden (siehe 
weiter unten). Damit werden diese Lektionen im Pensum in EdIS-SVS berücksichtigt. 

 
Funktionsentlastung » weiterhin melden 

Allfällige Funktionsentlastungen von Lehrpersonen (Bsp. für iScout usw.) zzgl. zum 
Unterrichtspensum sind anders als in der AV-Info 08 vom 30. März 2022 kommuni-
ziert weiterhin zu melden. Details zur Erfassung sind weiter unten aufgeführt.  

 
 

https://av.tg.ch/news/newsletter-archiv/newsletter-detail.html/3959/transmission/874
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Kurze interne Stellvertretungen » weiterhin melden 
Die Besoldung von kurzen interne Stellvertretungen mit einer Einsatzdauer von we-
niger als 6 Monaten sind anders als in der AV-Info 08 vom 30. März 2022 kommuni-
ziert weiterhin zu melden. Hierbei ist die Besoldung zur regulären Besoldung ("Be-
soldung eff" resp. "ZL in Fr./Jahr") hinzuzurechnen.   

 
Informationen zur Erfassung der Besoldungsmeldung stehen sowohl in einer Kurzanlei-
tung als auch in Handbuch zur Software SVFin zur Verfügung. Bei Fragen stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung: 
 

Amt für Volksschule 
Abteilung Finanzen 
Fachbereich Finanzen Schulgemeinden 
avkfin@tg.ch 
058 345 57 89 

 

2 Erfassung von Funktionsentlastungen 
 
Funktionsentlastungen sind Entschädigungen für Lehrpersonen für unterrichtsfremde 
Tätigkeiten wie beispielsweise iScout. Diese Tätigkeiten betreffen nicht den Unterricht 
und werden grundsätzlich dem Verwaltungsbereich zugeordnet. Es besteht seitens 
Kanton kein Bedarf an der Information zur Besoldungshöhe für diese Tätigkeiten. Damit 
in EdIS-SVS, als Dienstleistung für die Schulgemeinden, jedoch das gesamte Pensum 
der Lehrperson erfasst wird, ist das Pensum für Funktionsentlastungen in der Besol-
dungsmeldung zu erfassen. 
 
Je nach Art der Entschädigungen von Funktionsentlastungen sind auch unterschiedli-
che Erfassungen notwendig: 
In jedem Fall sind die Funktionsentlastungen nicht in die reguläre Besoldung ("Besol-
dung eff" resp. "ZL in Fr./Jahr") einzurechnen. Hier ist nur die Besoldung für die effekti-
ve Unterrichtstätigkeit zu erfassen.  
 

1. Entschädigung der Funktionsentlastung analog Einstufung für den Unter-
richt: 
Die Besoldung für die Funktionsentlastung kann unter "FE in Fr./Jahr" erfasst 
werden. Auf Basis der für die Unterrichtstätigkeit erfassten Einstufung werden die 
Lektionen und das Pensum berechnet. Die Besoldung kann mit oder ohne Anteil 
13. Monatslohn erfasst werden (Häkchen entsprechend setzten). Die erfasste 
Besoldung sowie die Lektionen werden im Total "Besoldung eff." und "U-
Lektionen/Jahr" nicht berücksichtigt, da lediglich das Pensum benötigt wird. 

 

https://av.tg.ch/public/upload/assets/38879/Kurzuebersicht%20Besoldungsmeldung.pdf?fp=1647953376538
https://av.tg.ch/public/upload/assets/38879/Kurzuebersicht%20Besoldungsmeldung.pdf?fp=1647953376538
https://av.tg.ch/public/upload/assets/660/HandbuchSVS8Fin.pdf?fp=1647953308817
mailto:avkfin@tg.ch
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2. Pauschale Entschädigung ohne Pensum 

Keine Erfassung, da nur das Pensum benötigt wird. 
 

3. Pensum in Lektionen nicht analog Einstufung für den Unterricht 
Wird ein Pensum in Lektionen (analog Berufsauftrag Lehrpersonen; 1 Lektion = 
~2.2 Lektionen Arbeit) definiert, jedoch zu einem anderen Ansatz als gem. Ein-
stufung für den Unterricht entschädigt, kann das Pensum unter "Korrektur BG 
pro Woche" erfasst werden. Die Besoldung für die Funktionsentlastung ist nicht 
zu erfassen.  

 
 

4. Pensum in Stunden oder in Lektionen "ohne Anteil Berufsauftrag" 
Das Pensum von Lehrpersonen basiert auf Wochenlektionen. Wird das Pensum 
in Stunden definiert, ist die Erfassung deshalb umzurechnen. Dasselbe gilt, falls 
das Pensum zwar in Lektionen definiert wurde, hier aber kein Anteil Berufsauf-
trag wie beim Grundpensum der Lehrpersonen enthalten ist (bspw. 1 Lektion = 1 
Lektion Arbeit). Alternativ können die relevanten Informationen (Anzahl Stun-
den/Jahr oder Besoldung und Stundenansatz) unter "allgemeine Bemerkungen" 
erfasst werden. Das AV rechnet in diesem Fall das Pensum um.  
 
Beispiel a) Entschädigung in Stunden 

 
 
Beispiel b) Entschädigung in Lektionen "ohne Anteil Berufsauftrag" 
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Beispiel c) Entschädigung in Stunden 

 
 
Beispiel d) Entschädigung in Stunden 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


